
Merkblatt für die Abredeversicherung

Bestimmungen über die Verlängerung der Nichtberufsunfallversicherung gemäss Bundesgesetz über die
Unfallversicherung vom 20.03.1981 (UVG) und den dazugehörenden Verordnungen

1. Was ist eine Abredeversicherung?
Sie beenden ein Arbeitsverhältnis, reduzieren Ihre Erwerbstätigkeit auf weniger als 8 Stunden in der Woche oder machen
eine Pause (z.B. für einen unbezahlten Urlaub). Mit einer Abredeversicherung sind Sie für maximal 6 weitere Monate bei
Nichtberufsunfällen nach den Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes versichert.

2. Wie lange sind Sie bei ihrem Arbeitgeber für Nichtberufsunfälle (NBU) versichert?
Die Versicherung endet mit dem 31. Tag nach dem Tag, an dem der Anspruch auf mindestens den halben Lohn aufhört
und für arbeitslose Personen mit dem 31. Tag nach dem Tag, an dem letztmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Arti-
kel 8 AVIG erfüllt oder Entschädigungen nach Artikel 29 AVIG bezogen worden sind.

3. Wer kann eine Abredeversicherung abschliessen?
Sofern Ihre wöchentliche Arbeitszeit bisher mehr als 8 Stunden betrug, können Sie bei der Unfall-Versicherung Ihres
Arbeitgebers eine Abredeversicherung abschliessen.

Arbeitslose sind während des Bezugs von Arbeitslosenentschädigung, während Wartetagen und während Einstelltagen
obligatorisch bei der Suva versichert.

4. Für welche Dauer gilt die Abredeversicherung?
• Die Abredeversicherung beginnt an dem Tag, der dem letzten Tag der Nachdeckung folgt.
• Die Abredeversicherung gilt für die vereinbarte Versicherungsdauer, höchstens jedoch für 6 aufeinanderfolgende

Monate.
• Sie endet vorzeitig mit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von mindestens 8 Stunden pro Woche, die Sie beim glei-

chen Arbeitgeber leisten.

Sonderfall bei Militärdienst oder Zivilschutzkursen
• Die Abredeversicherung ruht, solange Sie der Schweizerischen Militärversicherung (z.B. während eines Wiederho-

lungs- oder Zivilschutzkurses) unterstehen. Die Dauer der Abredeversicherung verlängert sich dann entsprechend
der Dauer des Kurses.
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Basler Versicherung AG
Bâloise Assurances SA
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4002 Basel
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Basler Versicherung AG
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4002 Basel
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5. Was kostet die Abredeversicherung und wie wird sie abgeschlossen?
Die Prämie beträgt pro Monat CHF 45.00. Dieser Betrag ist auch für angebrochene Monate zu entrichten. Die Prämie muss
spätestens an dem Tag einbezahlt werden (Poststempel), an dem die Nichtberufsunfallversicherung endet. Der Empfangs-
schein ist gleichzeitig Ihre Versicherungsbestätigung.

Endet die Abredeversicherung vorzeitig, besteht kein Anspruch auf Prämienrückerstattung.

6. Bezahlen mit Einzahlungsschein
Auf dem Einzahlungsschein sind die folgenden Angaben zwingend aufzuführen, da sonst die Versicherungsdeckung nicht
gewährleistet ist:
• Name, Vorname und Ihre genaue Adresse (in Blockschrift)
• Name, Adresse und Vertragsnummer des letzten Arbeitgebers (Die Vertragsnummer erfahren Sie bei Ihrer Personal-

abteilung)
• Ende des Lohnanspruchs
• Gewünschte Versicherungsdauer (höchstens 6 aufeinanderfolgende Monate)
• Grund für die Abredeversicherung (z.B. unbezahlter Urlaub)

7. Wichtig für Personen, die ihre Zahlungen elektronisch abwickeln
In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie beim elektronischen Einzahlungsschein unter dem Zahlungszweck folgendes vermerken:
PONO 25/2.307.000 – Abredeversicherung

Zudem ist es unerlässlich, dass Sie den vollständig ausgefüllten Einzahlungsschein zurücksenden an:
• Basler Versicherung AG, PM Unfall/Kranken, Aeschengraben 21, Postfach, 4002 Basel

Oder:
• Einscannen und via E-Mail an group.ch_uk_betrieb@baloise.ch

Nur so erhalten wir alle wichtigen Informationen und Ihre Versicherungsdeckung ist gewährleistet.

8. Welche Leistungen sind versichert?
Sie erhalten die gleichen Versicherungsleistungen wie in der obligatorischen Nichtberufsunfallversicherung. Das Berufs-
unfallrisiko bei selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit ist nicht versichert.

9. Wem ist ein Unfall zu melden?
Einen Unfall melden Sie bitte unverzüglich der «Basler». Im Todesfall sind die anspruchsberechtigten Hinterlassenen zur
Meldung verpflichtet.

Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, Postfach, 4002 Basel
Kundenservice 00800 24 800 800, Fax +41 58 285 90 73, kundenservice@baloise.ch, www.baloise.ch22
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